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Der Prüfungsausschuss                                          Gelsenkirchen, 05.04.2019 

 an der FHöV NRW 

 

Klausur im: 
 

Modul: 6.6 Rechnungswesen II (Kosten‐ und Leistungsrechnung 

sowie Wirtschaftlichkeitsrechnung)  1. Wdh. 

Fachbereich: Allgemeine Verwaltung / Rentenversicherung 

Studiengang: KVD / SVD – Allgemeine Verwaltung 

Einstellungsjahrgang: 2017 

Hilfsmittel: Laut Hilfsmittelbestimmungen 

Seitenzahl inklusive Anlagen: 9 Seiten 

Klausurlänge  180 Minuten 

 
Die Vollständigkeit der Klausuraufgabe nebst etwaigen Anlagen 

bitte sofort überprüfen! 

 

 

 

 

 
Bearbeitungshinweise: 
Die Klausur besteht aus zwei Teilmodulen (Teilmodul 1 Kosten- und 
Leistungsrechnung und Teilmodul 2 Wirtschaftlichkeitsrechnung). 

 
 

Alle Aufgaben sind zu bearbeiten. 
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Teilmodul 1 Kosten- und Leistungsrechnung 
(Bearbeitungsanteil Teilmodul 1 insgesamt ca. 60 %) 

 
Bitte fertigen Sie Ihre Lösungen getrennt von den Lösungen für Teilmodul 2 an! 

 

 

 

1.1 Im Rahmen der Gebührenkalkulation nach den Vorschriften des § 6 Absatz 2 KAG 

NRW können Kommunen kalkulatorische Kosten bei der Gebührenberechnung 

berücksichtigen. Was sind kalkulatorische Kosten? Grenzen Sie die zwei 

Hauptgruppen voneinander ab und geben Sie jeweils ein Beispiel. 

1.2 Welche generelle Aufgabe hat der Betriebsabrechnungsbogen? 

1.3 Was versteht man unter Vorkostenstellen und unter Endkostenstellen? 

1.4 Was versteht man bei der Erstellung eines Betriebsabrechnungsbogens unter  

primärer und was unter sekundärer Kostenverrechnung? 

1.5 Worin besteht die Aufgabe der Kostenträgerrechnung? 
 
 

 

Bei der Stadt K. in NRW liegen die folgenden Daten des Materiallagers für Streumittel 
vor: 

 
Der Anfangsbestand zu Beginn des Jahres 2017 betrug 250 t zu einem Wert von 80 € 

pro t. Die weiteren Entnahmen und Käufe in der Übersicht: 

Am 15. Januar wurden 150 t entnommen und verbraucht. 

Am 05. Februar wurden 115 t zu einem Preis von 90 € pro t gekauft und eingelagert. 

Am 15. März wurden 35 t vom Lager entnommen und verbraucht. 

Am 07. Juni wurden 60 t zu einem Preis von 75 € pro t gekauft und eingelagert. 

Am 06. Dezember wurden 80 t vom Lager entnommen und verbraucht. 

Am 18. Dezember wurden 105 t zu einem Preis von 85 € pro t gekauft und eingelagert. 

Für den Rest des Jahres waren keine Lagerzugänge und Lagerabgänge zu verzeichnen. 

 
2.1 Ermitteln Sie die insgesamt verbrauchte Menge an Streumittel im Jahre 2017 sowie 

den mengenmäßigen Lagerbestand am Ende des Jahres 2017. 

2.2 Ermitteln Sie den wertmäßigen Materialverbrauch für 2017 unter Anwendung der 

Methode des einfachen gewogenen Durchschnittspreises (= jährliche 

Durchschnittswertermittlung). 

1. Aufgabe:   Grundlagen der KLR Bearbeitungsanteil: ca. 10 % 

2. Aufgabe: Kostenartenrechnung Bearbeitungsanteil:  ca. 20 % 
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2.3 Ermitteln Sie den wertmäßigen Materialverbrauch für 2017, unter Anwendung der 

Methode des gleitenden gewogenen Durchschnittspreises (= permanente 

Durchschnittswertermittlung). 

2.4 Ermitteln Sie den wertmäßigen Materialverbrauch für 2017, wenn man die LIFO- 

Methode anwendet. 

2.5 Ermitteln Sie den wertmäßigen Materialverbrauch für 2017, wenn man die FIFO- 

Methode anwendet. 

Ergänzender Bearbeitungshinweis: 
Bitte runden Sie die Ergebnisse jeweils auf 2 Nachkommastellen. 

 

 

Für eine kostenrechnenden Einrichtung der Stadt B. In NRW wurde der Betriebsabrech- 
nungsbogen begonnen. Die Primärkostenverrechnung stellt sich wie folgt dar: 

 

 
Kostenstellen 

Vorkostenstellen Endkostenstellen 

 X Y Z I II 

Primäre Kosten (in €) 280.000 210.000 530.000 5.000.000 1.500.000 

Für die sekundäre Kostenstellenumlage liegen folgende Informationen vor: 

Die Vorkostenstelle X stellt insgesamt 3.750 Leistungseinheiten her, davon für die Vorkos- 
tenstelle Y 700 Einheiten, für die Endkostenstelle I 1.650 Einheiten und für die Endkos- 
tenstelle II 1.400 Einheiten. 

 

Die Vorkostenstelle Y erbringt 42.000 Leistungseinheiten für die Vorkostenstelle Z, 21.000 
Leistungseinheiten für die Vorkostenstelle X, 115.500 Leistungseinheiten für die Endkos- 
tenstelle I und den Rest für die Endkostenstelle II. 

 

Die Vorkostenstelle Z erbringt insgesamt 5.850 h, davon für die Endkostenstelle I 4.100 h 
und für die Endkostenstelle II 1.750 h. 

 

3.1 Legen Sie diejenige Anordnung bzw. Reihenfolge der Vorkostenstellen im 
Betriebsabrechnungsbogen fest, die beim Stufenleiterverfahren zu einer möglichst 
verursachungsgerechten sekundären Kostenverrechnung führt. Erläutern Sie ihre 
Entscheidungskriterien. 

 

3.2 Ermitteln Sie die Kosten in den Endkostenstellen I und II unter Anwendung des 
Stufenleiterverfahrens und stellen diese im Betriebsabrechnungsbogen (BAB) dar. 

 

3.3 Wie lauten die Gleichungen für das mathematische Verfahren? 
 

3.4 Ermitteln Sie die Verrechnungssätze unter Anwendung des mathematischen 
Verfahrens. 

3. Aufgabe: Kostenstellenrechnung Bearbeitungsanteil: ca. 20 % 
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Für die Volkshochschule in der Stadt M. soll eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung 
durchgeführt werden. Die Kosten und Erlöse im Überblick: 

 

Erlöse: Sprachkurse: 850.000 €, Malkurse: 50.000 €, IT-Kurse 690.000 €, Gesundheits- 
Kurse: 620.000 € 

 

Gesamtkosten: 1.950.000 €, davon 70 % Fixkosten 
Aufteilung variable Kosten: Sprachkurse 20%, Malkurse 5%, Gesundheits-Kurse 45%, 
IT-Kurse 30% 

 
Aufteilung Fix-Kosten (soweit zurechenbar): Sprachkurse 12%, Malkurse: 3%, 
Gesundheitskurse 17%, IT-Kurse 48% 

 

4.1 Ermitteln Sie die Deckungsbeiträge I. 

4.2 Ermitteln Sie die Deckungsbeiträge II. 

4.3 Ermitteln Sie das Betriebsergebnis. 

4.4 Beurteilen Sie Ihre Ergebnisse aus den Aufgaben 4.1, 4.2 und 4.3. 

4. Aufgabe: Deckungsbeitragsrechnung Bearbeitungsanteil: ca. 10 % 
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Teilmodul 2 Wirtschaftlichkeitsrechnung 

(Bearbeitungsanteil Teilmodul 2 insgesamt ca. 40 %) 

 

Bearbeitungshinweis: bitte fertigen Sie Ihre Lösungen getrennt von den 
Lösungen für Teilmodul 1 an (neues Blatt) 

 
 

 

Die Stadt A. in Nordrhein-Westfalen plant die Beschaffung von Elektrofahrzeugen, um ein 
Zeichen für Elektromobilität im urbanen Umfeld zu setzen sowie eine Vorbildrolle für an- 
dere Kommunen in Deutschland und Europa einzunehmen. Neben den positiven Umwelt- 
effekten erwartet man auch deutliche Einsparungen bei den variablen Kosten, weil Strom 
günstiger als fossile Kraftstoffe ist. Zudem tragen folgende Faktoren zu weiteren Effizi- 
enzgewinnen bei: Keine Abgasuntersuchung, kein Ölwechsel, weniger Verschleiß bei 
Fahrzeugteilen sowie die zeitlich befristete Steuerbefreiung. 

 
Dem zentralen Fuhrparkmanagement der Stadt A. stehen folgende Investitionsalternati- 
ven zur Verfügung, die in ihrer Verwendung gleichwertig sind: 

 
 Elektrofahrzeug A Elektrofahrzeug B 

Anschaffungswert (€) 28.000 40.000 

Nutzungsdauer 10 Jahre 10 Jahre 

Liquidationserlös am Ende der 
Nutzungsdauer (€) 

0 4.000 

Sonstige Fixkosten (€/Jahr) 450 500 

Variable Stückkosten (€/km) 0,50 0,45 

Kalkulationszinssatz 3 % 3 % 

 

5.1 Stellen Sie die Kostenfunktionen der Investitionen A und B auf und berechnen Sie 
jeweils die kritische Leistungsmenge. Welches Fahrzeug sollte die Stadt A. in 
Abhängigkeit von der erwarteten Fahrleistung pro Jahr beschaffen? 

 
5.2 Beurteilen Sie die relative Vorteilhaftigkeit der Investitionsmaßnahmen anhand der 

Auszahlungsannuitäten, wenn die erwartete Fahrleistung 25.000 km pro Jahr 
beträgt. Beziehen Sie zu diesem Zweck die Anschaffungsauszahlung auf den 
Beginn des ersten Nutzungsjahres und die jährlichen Auszahlungen, sofern sie 
anzusetzen sind, auf das jeweilige Jahresende. 

 
5.3 Gehen Sie für Ihre weiteren Berechnungen davon aus, dass die Dienstfahrzeuge 

von den Ämtern nach Bedarf in Anspruch genommen werden können. Dafür 
werden die Nutzer im Wege der internen Verrechnung gemäß der Fahrleistung   
mit 0,70 € je Kilometer belastet. Beurteilen Sie die absolute und relative 
Vorteilhaftigkeit der Investitionsmaßnahmen mittels der statischen 
Rentabilitätsrechnung, wenn die erwartete Fahrleistung 25.000 km pro Jahr 
beträgt. 

5. Aufgabe: Wirtschaftlichkeitsrechnung Bearbeitungsanteil: ca. 40 % 
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5.4 Beurteilen Sie die absolute und relative Vorteilhaftigkeit der 
Investitionsmaßnahmen mittels der statischen Amortisationsrechnung, wenn die 
unter Aufgabe 5.3 genannten Angaben weiterhin gültig sind. 

 

5.5 Beurteilen Sie die absolute und relative Vorteilhaftigkeit der 
Investitionsmaßnahmen mittels der Kapitalwertmethode, wenn die unter Aufgabe 
5.3 genannten Angaben weiterhin gültig sind. 

5.6 Welches Fahrzeug würden Sie anschaffen? Begründen Sie bitte Ihre 
Entscheidung. 
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